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25. Gesetz: Wiener Personalvertretungsgesetz ( 1. Novelle zum Wiener Personalvertretungsgesetz); Änderung. 

25. 

Gesetz vom 2. März 1990, mit dem das Wiener 
Personalvertretungsgesetz geändert wird 
(1. Novelle zum Wiener Personalvertretungs-

gesetz) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Das Wiener Personalvertretungsgesetz, LGBI. für 
Wien Nr. 49/1985, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 4 hat zu lauten: 

„( 4) Die Organe der Personalvertretung können 
zu ihrer Beratung gewählte Mitglieder anderer 
Personalvertretungsorgane, Vertreter der im Abs. 3 
genannten Berufsvereinigungen und sachverstän
dige Bedienstete einladen, sofern dadurch die 
Verschwiegenheitspflicht gemäß § 36 nicht gefähr
det wird." 

2. Dem § 5 Abs. 3 sind folgende Bestimmungen 
anzufügen: 

„Wird die Dienststellenversammlung geteilt durch
geführt (§ 6 Abs. 7), so steht dieses Recht jeder 
T eildienststellenversammlung zu. Der Dienststel
lenausschuß hat über diese Anträge zu beraten und 
hierüber spätestens in der nächsten Dienststellenver
sammlung zu berichten." 

3. Im § 6 Abs. 2 ist der Ausdruck „ein Drittel" 
durch den Ausdruck „ein Viertel" zu ersetzen. 

4. Im § 6 Abs. 6 hat der zweite Satz zu lauten: 

„Der Dienststellenausschuß (die Vertrauensperso
nen) kann zur Dienststellenversammlung die im § 2 
Abs. 4 angeführten Personen zur Beratung und 
Vertreter des Magistrats zur Auskunfterteilung 
einladen." 

5. Im§ 6 Abs. 7 ist der dritte Satz durch folgende 
Bestimmungen zu ersetzen: 

„Wird die Dienststellenversammlung geteilt durch
geführt, so sind die Bediensteten mit Ausnahme der 
Mitglieder des Dienststellenausschusses nur zur 
Teilnahme an einer Teildienststellenversammlung 
berechtigt. Die Mitglieder des Dienststellenaus
schusses sind jedoch auch bei der Teilnahme an 
mehreren T eildienststellenversammlungen in dersel
ben Angelegenheit nur einmal stimmberechtigt." 
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6. Im § 6 Abs. 8 hat der erste Satz zu lauten: 

„Im Falle des § 5 Abs. 2 Z 1 werden die Beschlüsse 
der Dienststellenversammlung mit einfacher Mehr
heit der abgegebenen Stimmen gefaßt." 

7. Dem§ 6 ist folgender Abs. 10 anzufügen: 

„(10) Im Falle des § 5 Abs. 3 werden die 
Beschlüsse der Dienststellenversammlung oder der 
Teildienststellenversammlung mit einfacher Mehr
heit der abgegebenen Stimmen gefaßt." 

8. § 8 Abs. 2 Z 2 hat zu lauten: 

„2. Krankenanstalten und Pflegeheime sowie die 
Physikalisch-technische Prüfanstalt für Radio
logie und Elektromedizin und das Anstalten
hauptlager (Hauptgruppe II);" 

9. § 8 Abs. 3 hat zu lauten: 

„(3) Die Bediensteten einer Hauptgruppe sind 
entsprechend ihrer besoldungsrechtlichen Stellung 
in folgende Personalgruppen zusammenzufassen: 

1. in allen Hauptgruppen 
a) die Bediensteten der Verwendungsgrup

pen A, L 1 und L 2a, sofern nicht Z 2 oder 
3 lit. a zutrifft; 

b) die Bediensteten der Verwendungsgrup
pen B, K 1, K 2, LK und L 2b 1, sofern 
nicht Z 2 oder 3 lit. b zutrifft; 

c) die Bediensteten der V erwendungsgrup
pen C, D, E, K 3, K 4, K 5, K 6 und L 3, 
sofern nicht Z 2 oder 3 lit. b zutrifft; 

d) die Bediensteten der Verwendungsgrup
pen 1, 2 und 3 P, sofern nicht Z 4 oder 5 
zutrifft; 

e) die Bediensteten der Verwendungsgrup
pen 3 A, 3 und 4, sofern nicht Z 4 oder 5 
zutrifft; 

2. in der Hauptgruppe I die Bediensteten der 
Verwendungsgruppen L 1, L 2a, LK, L 2b 1 
und L 3; 

3. in der Hauptgruppe II 
a) die Ärztlichen Direktoren, Ärztlichen 

Abteilungs(Instituts )vorstände und Ärzte; 
b) die Bediensteten der V erwendungsgrup

pen K 1, K2, K3, K4, KS, K6,.LK, 
L 2b 1 und L 3, die Kinderpflegerinnen 
sowie die Lernpfleger und Stationsgehilf
innen der Verwendungsgruppe E; 
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